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Gesetz 
zur Änderung des Landeswassergesetzes 

Vom 14. Januar 1992 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Das Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 9. Juni 1989 (GV. NW. S. 384) wird wie 
folgt geändert: 

§ 53 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

.. (4) Die untere Wasserbehörde kann die Gemeinde auf 
ihren Antrag widerruflich ganz oder teilweise von der 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung für Grundstücke außer
halb im Zusammenhang bebauter Ortsteile freistellen und 
diese Pflicht auf die Nutzu~gsberechtigten der Grundstük
ke übertragen, wenn eine Ubernahme des Abwassers we
gen technischer Schwierigkeiten oder wegen eines unver
hältnismäßig hohen Aufwandes nicht angezeigt ist, das 
Wohl der Allgemeinheit der gesonderten Abwasserbeseiti
gung nicht entgegensteht und der NutzungSberechtigte ei
ne Abwasserbehandlungsanlage betreibt, die den allge
mein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die 
Pflicht zur Überwachung der Anlage verbleibt bei der Ge
meinde. Hierbei kann sie sich der Hilfe Dritter bedienen. 
Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag der Gemeinde 
darüber hinaus bei landwirtschaftlichen Betrieben dem 
Nutzungsberechtigten der Grundstücke die Pflicht zum 
Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Schlamms 
übertragen, wenn die Schlammbehandlung in der Klein
kläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Tech
nik entspricht und der Schlamm auf eigenbewirtschaftete 
Ackerflächen unter Beachtung der geltenden abfallrecht
lichen Bestimmungen aufgebracht wird." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 14. Januar 1992 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Minister für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft 

(L. S.) 

Klaus Matthiesen 

Der Innenminister 

Schnoor 

- GV. NW. 1992 S. 39. 
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